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AUS DEM STADTRAT
In der Woche vom 13. Juni bis 17. Juni 2016 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Donnerstag, 14. Juni 2016
17.00 Uhr Bezirksvertretung Oppum-Linn, Bodelschwingh-Schule, 
Alte Flur 21, Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr.
 

BEKANNTMACHUNGEN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
LANDTAGSWAHL 2017
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
für die Landtagswahl am 14. Mai 2017

Gemäß § 22 der Landeswahlordnung (LWahlO) in der aktuellen 
Fassung fordere ich zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für 
die Landtagswahl in den Wahlkreisen  47 Krefeld I – Viersen III 
(Stadtbezirke 1 West, 4 Mitte, 5 Süd, 6 Fischeln der Stadt Krefeld 
sowie die Stadt Tönisvorst im Kreis Viersen) und 48 Krefeld II 
(Stadtbezirke 2 Nord, 3 Hüls, 7 Oppum-Linn, 8 Ost, 9 Uerdingen 
der Stadt Krefeld) auf.

Kreiswahlvorschläge sind bis spätestens Montag, 27. März 2017, 
18:00 Uhr (Ausschlussfrist) beim Kreiswahlleiter – FB 31 Bürger-
service, Abt. Statistik und Wahlen, Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 
1, 47798 Krefeld – einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so rechtzeitig 
einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahl-
vorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können.

Verspätet eingereichte Kreiswahlvorschläge sind nicht zulas-
sungsfähig.

Für die Kreiswahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die beim Wahlamt der Stadt Krefeld (FB 31 Bürgerservice, 
Abt. Statistik und Wahlen, Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 
Krefeld) angefordert oder abgeholt werden können.

Ansprechpartner: Hans-Jürgen Neuhausen, T. (02151) 86 1381, 
Fax: (02151) 86 1360, Mail: juergen.neuhausen@krefeld.de 
bzw. Jürgen Tekaat, T. (02151) 86 1361, Fax: (02151) 86 1360, Mail: 

juergen.tekaat@krefeld.de

Auf die Vorschriften der §§ 17 a, 18, und 19 Landeswahlgesetz 
(LWahlG) in der aktuellen Fassung und der §§ 22 und 23 LWahlO 
weise ich hin. Insbesondere bitte ich zu beachten:

1 Kreiswahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen 
(mitgliedschaftlich organisierte Gruppen von Wahlberechtig-
ten) und Einzelbewerbern eingereicht werden.

2 Als Bewerber kann in einem Wahlvorschlag nur benannt wer-
den, wer wählbar ist.

 Als Bewerber einer Partei oder Wählergruppe kann nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung des Wahlkreises hierzu gewählt worden ist.

 Als Bewerber einer Partei kann nur gewählt werden, wer de-
ren Mitglied ist und keiner anderen Partei angehört oder kei-
ner Partei angehört.

 Die Bewerber sind in geheimer Wahl zu wählen.

3 Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl vertreten 
sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der letzten Bun-
destagswahl festgestellt worden ist, können einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweisen, dass sie einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm haben.

 Wahlvorschläge von Parteien, die nicht im Landtag NRW oder 
im Deutschen Bundestag aufgrund eines Wahlvorschlages 
aus dem Land ununterbrochen seit deren letzter Wahl vertre-
ten sind, müssen von mindestens 100 Wahlberechtigen des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein (Unterstützungsunterschriften). 

 Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Wählergruppen und 
Einzelbewerbern.

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gülti-
gen Wahlvorschlages.

4 Die Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-
ge 11 a zur LWahlO eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag 
muss enthalten:

 -  den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht. Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden.

 - Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsda-
tum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse oder Postfach der Bewerberinnen und Bewerber. 

  Hinweis: Die im Vorgriff auf eine beabsichtigte Änderung 
der Landeswahlordnung (im Anschluss an die Änderung 
des Landeswahlgesetzes) neu aufgenommenen Anga-
ben zur E-Mail-Adresse oder zum Postfach dienen dem 
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Schutz der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber. Es ist 
nunmehr vorgesehen, diese Angaben bei der Bekanntma-
chung der Kreiswahlvorschläge anstelle der genauen An-
schrift zur Erreichbarkeit der Kandidatinnen und Kandida-
ten zu verwenden. Postleitzahl, Straße und Hausnummer 
sollen von der Veröffentlichung ausgenommen werden.

  Da bislang eine Änderung der Anlagen 9a und 11a zur 
LWahlO noch nicht erfolgen kann, sind - soweit schon die 
entsprechenden Unterlagen eingereicht werden - die neu 
aufgenommenen Angaben zur E-Mail-Adresse oder zum 
Postfach auf einem beigefügten Blatt beizubringen.

 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Ein 
Bewerber darf - unbeschadet seiner Bewerbung in einer Lan-
desliste - nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. In ei-
nen Kreiswahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer 
seine Zustimmung schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist 
unwiderruflich.

 Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.

5 Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei 
Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzen-
den oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedri-
gen Gebietsverbände in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
entsprechend unterzeichnet sein. Die Unterschriften des 
einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der 
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine 
schriftliche, dem vorstehenden entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt. 

 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben mindestens drei 
Unterzeichner ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvorschlag 
selbst zu leisten.

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags.

6 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlkreis von mindestens 
100 Wahlberechtigten unterzeichnet sein (Unterstützungsun-
terschriften), so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14 a zur LWahlO zu erbringen.

7 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
 - die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem 

Muster der Anlage 12 a zur LWahlO, dass er der Aufstel-
lung zustimmt und dass er für keinen anderen Kreiswahl-
vorschlag seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber 
gegeben hat sowie, sofern der Wahlvorschlag von einer 
Partei eingereicht wird, einer Versicherung an Eides statt 
des Bewerbers, dass er Mitglied der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist und keiner anderen Partei ange-
hört oder dass er keiner Partei angehört. Die Erklärung 
und die Versicherung an Eides statt können auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur 
LWahlO abgegeben werden.

 - eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters nach 
dem Muster der Anlage 13 zur LWahlO, dass der Bewerber 
wählbar ist. Die Bescheinigung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur LWahlO 
erteilt werden.

 - Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei oder Wähler-
gruppe eingereicht wird, eine Ausfertigung der Nieder-
schrift der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der 
Bewerber mit den nach § 18 (8) LWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt. Die Niederschrift soll nach 
dem Muster der Anlage 9 a zur LWahlO , die Versicherun-
gen an Eides statt sollen nach dem Muster der Anlage 10 
a zur LWahlO gefertigt werden.

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlages.

8 In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet sein. 
Fehlt diese Bezeichnung, so gelten die Person, die als erste 
unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die 
als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauens-
person.

Krefeld, 20. Mai 2016 
Frank Meyer
Kreiswahlleiter

FUNDSACHENVERSTEIGERUNG 
Zwischen dem 30.06.2016, 17.00 h und dem 10.07.2016, 17.00 h 
findet eine regionale Versteigerung von Fundfahrrädern und an-
deren Fundgegenständen im Internet statt. Die Versteigerung ist 
über die Internetadressen www.sonderauktionen.net und www.
fundus.eu erreichbar. Eine Vorschau der Fundgegenstände ist 
seit dem 02.06.2016 über die vorgenannten Internetadressen 
möglich.

Es handelt sich hierbei um Fundgegenstände, die länger als ein 
halbes Jahr beim Fundamt aufbewahrt wurden.

Verlierer haben noch bis zum 29.06.2016 Gelegenheit, ihre An-
sprüche beim Fachbereich Ordnung- Fundamt, Am Hauptbahn-
hof 5, 47792 Krefeld, Tel.: (02151) 86 2332 geltend zu machen.

B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan Nr. 550 – 
Fette Henn –Korrektur der 
Bekanntmachung im Amtsblatt 
vom 02.06.2016:
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ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19 700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

Priesternotruf für Kranke
Wenn Sie für einen Schwerkranken einen katholi-
schen Priester benötigen und die Seelsorger Ihrer 
Gemeinde in abzusehender Zeit nicht erreichbar 
sind, wenden Sie sich an die Ruf.-Nr. 334 334 0

PRIESTERNOTRUF

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

10.06. – 12.06.2016 
Andreas Zelzner 
Lechstraße 14 | 47809 Krefeld
54 82 83

17.06 – 19.06.2016
Akouz GmbH   
Oberdiessemer Straße 46 | 47805 Krefeld
80 48 04

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

AUF EINEN BLICK

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.

Im Amtsblatt Nr. 22/16 ist irrtümlich der falsche Plan abgebildet 
worden. Der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Plan bezieht 
die umgebenden Straßen mit ein.

 

Krefeld, den 7. Juni 2016

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Norbert Hudde
Fachbereich Stadtplanung
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 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833


